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storte. DaB3 die Rettung und der fachgerechte Wieder-
aufbau von Schlo Wyher im Luzerner Hinterland
heute nun doch endlich als gesichert betrachtet wer-
den kann, freut uns deshalb ganz besonders.

Wir begliickwiinschen Josef Steiner und seine wak-
keren Mitstreiter zum schonen Erfolg ihrer zihen
Arbeit.

Burgen, Schlosser und Burgherrengeschlechter
der Ostschweiz

Eine Buchbesprechung

Unter diesem Titel erschien vor wenigen Tagen im
Verlag Fritz Meili, Trogen, ein groBformatiger Band,
von dem jeder Burgenkenner und -liebhaber zweifel-
los begeistert sein wird. In nicht weniger als 25 Ka-
piteln fa3t darin der Autor, Redaktor Hermann Meili,
hochinteressante Fachpublikationen einer Region zu-
sammen, die bisher in diversen Zeitschriften {iiber
Jahrzehnte zerstreut und daher fiir den Interessenten
zum Teil gar nicht bekannt oder dann nur schwer zu-
gdnglich waren. Allein schon von diesem Gesichts-
punkt aus kann die Arbeit nicht hoch genug bewertet
werden. Besonders hervorgehoben zu werden verdient
ferner der sorgfiltige Druck des Buches sowie dessen
reiche Auswahl an gutem Bildmaterial.

Wir konnen diese prichtige Neuerscheinung auf
dem Sektor Burgenliteratur allen unseren Mitgliedern
nur bestens empfehlen, zumal der Spezialpreis fiir den
Burgenverein duflerst giinstig gehalten wurde. Verlag
und Autor mochten wir an dieser Stelle fiir das freund-
liche Entgegenkommen erneut recht herzlich danken.

Im nachfolgenden Beitrag gestattete uns der Her-
ausgeber liebenswiirdigerweise den Abdruck seines
SchluBkapitels.

Bitte beachten Sie den beiliegenden Prospekt mit
Bestellkarte!
Red.

Das Befestigungsrecht oder Burgenregal

Aus dem soeben im Verlag Fritz Meili, Trogen, er-
schienenen Werk: «Burgen, Schlosser und Burgherren-
geschlechter der Ostschweiz»

Die Sarner Chronik! erzihlt von einem Manne im
Lande Schwyz, «hiess der Stoupacher und sass ze Stei-
nen dissent der briigg, der hat ein hiibsch steinhs ge-
macht. Nu was der zyt ein Gesler da vogt in des richs
namen, der kam uf einmal und reit da fiir und rueft
dem Stoupacher und fragt in, wes die hiibsch herbrig
were. Der Stoupacher antwurrt und sprach trurenk-
lich: ,Gnediger herr si ist uwer und min lechen und
getorst nit sprechen, das sy sin were; also vorcht er
den herren. Der herr reit dahin.»

Im Laufe der Uberlieferung scheint hier offensicht-
lich der Tatverhalt miverstanden worden zu sein.
Denn der Landvogt riigt nicht, etwa aus Neid, den Bau
der hiibschen «herbrig» als solchen, sondern wie der
Chronist es selbst zuerst so nennt, den Bau eines stei-
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nernen Hauses. Dal wir bei diesem Steinhaus, in jenen
Zeiten, da private Wohnh#user in unseren Gegenden
fast durchwegs aus Holz erbaut wurden, an einen
irgendwie befestigten Bau zu denken haben, ist nahe-
liegend. Jene «hiibsche herbrig» Stoupachers liefe
sich nun, nach der Auffasung von Professor K. Meyer,
vielleicht denken als Gasthaus und zugleich Burg zum
Schutze der Reisenden an der Verkehrs- und Pilger-
strafBe. «Daf} wirklich Wirte an der Gotthardroute ihre
Herbergen zum Schutze der Reisenden als feste Stein-
hiuser errichteten und auch vermdoge ihres person-
lichen Kontaktes mit den durchreisenden freiheitlichen
Kaufleuten aus den Stddten zu politischer Fiihrerrolle
emporstiegen, zeigt im Jahre 1311 der Fall des Gast-
hof- und SchloBbesitzers Anesia bei der Briicke von
Madurano.»

Bei jenem Gasthofbesitzer zu Steinen, von dem die
Bundes-Chronik Kunde gibt, muf3 es sich wohl um
Rudolf Stauffacher, der 1275 und 1281 in Schwyz
als Ammann wirkte, handeln. Da die habsburgischen
Amtleute simtliche auf Burgen salen, lag es nahe, daf3
sich auch die Ammanner und Richter der Freien feste
Tiirme bauten. — Im Jahre 1286 ist Stauffacher {ibri-
gens nicht mehr Ammann. Ist dies vielleicht eine Folge
des ZusammenstoBes mit dem Landvogt? Beim Auf-
stand nach Konig Rudolfs Tode aber ist Stauffacher
wieder unter den Leitern des Landes Schwyz. Im Hin-
blick nun auf Stauffachers Steinhaus ist zu sagen, da3
nach damaligem Recht die Errichtung eines befestig-
ten Baues der landesherrlichen Genehmigung bedurfte.
Der Vogt zeiht also Stauffacher der Ubertretung die-
ses herrschaftlichen Befestigungsmonopols, und Stauf-
facher zieht sich dadurch aus der heiklen Lage, indem
er sein Steinhaus als landesherrliches Lehen ausgibt.

Es ist hier daran zu erinnern, dal die Politik der
Habsburger darauf ausging, die Waldstitte zu einem
habsburgischen Territorialstaat zu machen, dessen
Landesherr Herzog Rudolf, ein Sohn des Konigs,
werden sollte. Und zur Begriindung ihres Territorial-
staates bedienten sich die Habsburger wie andere Lan-
desherren der damals neuaufgekommenen Beamten-
und Burgenverfassung. Deshalb wurde die Anlegung
von Befestigungen «Unberechtigter» streng unter-
driickt. DaB dies seitens der Habsburger nicht nur in
Schwyz geschah, lernen wir aus weiteren Urkunden
kennen.

So heifit es in der Offnung von KiiBnacht am Rigi:
«Es sol inernt den zilen niemanden kein wighafften bu
buwen... wand mit der herzogen (von Osterreich)
oder die es von innen hond2.» Und in der Offnung von
Affoltern: «niemand soll keinen wighafften buw han,
denne dem es ein landvogt gan3.» Im Hofrecht zu Em-
men (bei Luzern) steht: «in disen zilen sol och nieman
keinen wyckhaften buw buwen4» usw.

Im Habsburger Urbarbuch anderseits ist festgesetzt,
daB «zwischent Grundeldsen unde ze Zuben ze Brugge
an das tor, unde zwischen Ital und Ubertal unde ze
Lowinen nieman sol biwen dehein wighaffen bu...
ane der herschaft urloub.»

Auch andere Landesherren und Grundbesitzer un-
tersagten ausdriicklich die Errichtung von Befestigun-
gen auf ihrem Territorium (sieche Grimm, Weist.I S. 4).
So steht zum Beispiel im Weistum zu Berfelden (Oden-
wald) 1457: «Buerfelden soll mit muren oder sunst
nit anders befestigt werden, dann als ein dorffe’.» Der
Sachsenspiegel, der das Gewohnheitsrecht verzeich-
net, enthilt auch eine Bestimmung, die sich gegen die
eigenméchtige private Befestigung richtet (IIL66 §2):



«Men ne mut och nichene burch buwen, noch stad
vesten mit planken noch muren, noch berch noch wer-
der buwen, noch torme binnen dorphe an des richters
(Landrichters, Grafen) orloph.» Auch gibt das Rechts-
buch gewisse baupolizeiliche Vorschriften, wieweit bei
Anlegung von Schutzbauten gegangen werden darf,
ohne daf} besondere Erlaubnis des Landrichters erfor-
derlich wiire (§ 3).

Es erweist sich somit deutlich genug, welche Wich-
tigkeit die Landesherren ihrem Befestigungsmonopol
beilegten. Das ist aus den Umstidnden heraus unschwer
zu begreifen. Bei den damaligen Verhiltnissen, der
Uberlegenheit der Verteidigungsmittel iiber den An-
griff, waren die Burgen eines der wichtigsten militéri-
schen Machtmittel. Und das Streben der Grafen muBte
darauf gehen, einer Zersplitterung der militdrischen
Machtmittel ihrer Territorien vorzubeugen und ihre
Hoheit iiber alle darin liegenden Befestigungen aus-
zudehnen und geltend zu machen. Wenn zum Beispiel
ein Ritter auf eigenem Boden eine Burg bauen wollte,
so gestattete ihm dies der Landesfiirst nur, wenn der
Erbauer die Feste als landesherrliches Lehen nahm$.
Den Landesherren ging es darum, den eigenen Besitz
gegen Uberfille fehdelustiger Nachbarn oder aufriih-
rerischer Untertanen zu verteidigen. Zugleich waren
die Burgen oft auch Verwaltungspunkt der Grund-
herrschaften. Wir haben bisher nur das landesherrliche
Befestigungsmonopol betrachtet. Dieses ist aber her-
vorgegangen aus dem koniglichen Befestigungsmono-
pol oder Regal. Die Befestigungen aller Art sollten ur-
spriinglich das Land schiitzen; sie miissen also der Ho-
heit desjenigen unterstellt sein, der diesen Schutz aus-
libt, das ist anfanglich der Konig. Als oberster Kriegs-
herr hatte der Konig die Pflicht der Landesverteidi-
gung, die durch Errichtung von Befestigungen, beson-
ders an der Grenze, am wirksamsten gestaltet wurde.
Alle Befestigungen verdankten also urspriinglich ihre
Entstehung dem Konig, entweder seinem Befehl oder
seiner Genehmigung. (Daraus leitet iibrigens Keutgen
den erhohten Frieden, den «Burgfrieden» der Konigs-
burgen, das ist also auch der Stidte, her.)

Alle befestigten Ansiedlungen, ummauerte Stidte
(Romerstéddte), befestigte Herrensitze und befestigte
Dom- und Kloster-Immunitidten wurden urspriinglich
«Burg» (civitas) genannt. In der Tat ist ja die mittel-
alterliche Stadt (und die der Antike!) nichts anderes
als eine Burg im groflen Stile (entstanden eben oft aus
einer Burg im engeren Sinn). Die Befestigung gehorte
zum eigentlichen Wesen der mittelalterlichen Stadt,
sie war Lebensnotwendigkeit. Und es ist kein Zufall,
daB von den 300 bedeutendsten Stddten des deutschen
Kulturgebiets mehr als 70 das Stadttor oder die Mauer-
krone als Sinnbild ihrer Unabhéngigkeit im Wappen
filhren; von schweizerischen Stddten zum Beispiel
Freiburg, Schaffhausen, Chur.

Alle Befestigungen hatten, wie gesagt, dem Schutze
des Landes zu dienen; war dies nicht der Fall, so hatte
der Konig das Recht und die Pflicht, solche Burgen zu
brechen. Nach der Epoche des Interregnums hat be-
kanntlich Konig Rudolf von Habsburg einen ausgie-
bigen Gebrauch von diesem Recht gemacht. Ander-
seits hat der Konig das Recht auf Beihilfe der um-
wohnenden Bevolkerung zur Errichtung von Befesti-
gungen (Burgbann, Burgwerkrecht). Urkundlich be-
gegnet uns das Befestigungsrecht des Konigs zuerst in
spatkarolingischer Zeit im Edictum Pistense Karl des
Kahlen 864 fiir West-Franken?. Es heift darin, dafl
bis zu Beginn des Augusts alle ohne konigliche Zu-

stimmung angelegten Burgen, Befestigungen und Ver-
haue, weil sie das Land bedriicken, zerstort werden
sollen. — Fiir Ost-Franken fehlen zu jenem Zeitpunkt
solche direkte Bestimmungen in den Quellen, die Re-
galitdt des Burgenbaues ist aber auch hier unzweifel-
hafts.

Durch die bekannten Mafinahmen Heinrichs I. hat
das Befestigungswesen in Deutschland starken Antrieb
erhalten. Das konigliche Befestigungsrecht hat sich
dann aber nicht weiterentwickelt, wie es eben die Art
dieses Regals und die starke Vermehrung der Burgen
mit sich brachte. Fiir die Schwiche des koniglichen
Befestigungsrechts ist es jedenfalls bezeichnend, da
sich so bald das grifliche Burgenregal davon abspalten
konnte. Die Grundlagen der Reichsverfassung ver-
schoben sich, wie man weif3, seit dem 9. und 10. Jahr-
hundert mehr und mehr. Die Tréger der alten Gerichts-
organisation, die Grafen, hatten seit dieser Zeit ihr
Amt erblich inne. Uberall war das Amt mit groem
Grundbesitz verbunden, und fiir die Ausbildung der
Landeshoheit war der eigene Grundbesitz der Grafen
von groBer Wichtigkeit. Die Grafen begannen bereits
im 10.Jahrhundert damit, sich nach ihren Burgen zu
benennen, und der Name der griflichen Burg wurde
seit der Mitte des 13. Jahrhunderts auch etwa auf die
Grafschaft ausgedehnt.

Viel kriftiger als das konigliche Befestigungswesen
hat sich der Burgenbau der GroBlen des Landes ent-
wickelt, vorab im 11. und 12. Jahrhundert. Die mei-
sten dieser Burgen sind ohne Genehmigung des Konigs
errichtet worden. Das Befestigungsrecht geriet also
von allen iibrigen Regalien, da es von vornherein das
schwichste war, am frithesten in die Hande der Gra-
fen. Herzoge und Markgrafen verfiigten naturgemif
zuerst dariiber. So besaB} es der Graf von Holland seit
1199. Bereits gegen Ende des 12. Jahrhunderts galt
das Befestigungsregal nach Reichsrecht als ein grif-
liches?. Das grifliche Regal kann auch aus dem vom
Konig verliehenen Burgbann entstanden sein. Sobald
die Grafen iiber das Recht des Burgbaudienstes ver-
fligen, bauen sie auch selbstdndig ihre Burgeni®.

Es liegt im Wesen der fiirstlichen Territorien, daf3
dann hier das Befestigungsrecht viel intensiver gel-
tend gemacht werden konnte (siche oben!) als im gro83-
raumigen Reich mit seiner lockeren Organisation.

Die Reichsgesetze Friedrichs II. (Confoed. c. princ.
eccl. 1220; statutum in fav. princ. 1232) enthalten
dann, nach Schrader, keine neue Vergiinstigung mehr
fur die Fiirsten; es soll vielmehr durch sie die schwere
Schidigung, welche die Kirchen durch fremden Bur-
genbau auf ihrem Grunde erlitten, abgestellt, ein Mi3-
brauch beseitigt werden.

Dagegen ist hier noch hinzuweisen auf den Reichs-
spruch vom Jahre 1279 zugunsten des landesherr-
lichen Burgen-Regalsii: «Nullus homo qualiscumque
condicionis fuerit in alicuius comitis comicia castrum
vel mumcionem aliam qualemcumque erigere sive con-
struere debeat, nisi prius ipsius comitis super eo requi-
sitio beneplacito et obtento.»

Es mGgen hier noch einige Worte angefiigt sein iiber
die Gegentendenz bei der Entwicklung des herrschaft-
lichen Befestigungswesens, namlich die gewaltsame Ab-
wehr seitens der Untertanen in der Form des Burgen-
bruchs. Der Hauptstof3 bei der Auflehnung gegen den
Landesherrn oder seine Vogte muflte sich ja natur-
gemidl wenden gegen die Kernzelle des herrschaft-
lichen militdrischen Machtorganismus, die Burg. So
wurden auch die meisten Freiheitsbewegungen des
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Mittelalters eingeleitet mit dem Burgenbruch. Auch
unsere Burgen-Chronik berichtet, dal bei der Befrei-
ung der Waldstitte die Gesellschaft Stauffachers an-
fing, den Herren die «hiiser» zu brechen, zuerst in Uri
(Zwinguri!), und «wo sonst bose tiirnli waren, die
brachen sy», wie Schwandau, auch «etliches zuo Switz
und etliches zu Stans», zuletzt «das mechtig his ze
Sarnen».

Auch in anderen Gegenden ging die Auflehnung in
dieser Form vor sich. So befreiten sich die Glarner
1352 und 1388 durch die Brechung der Osterreichi-
schen Burgen (Nifels). Das gleiche taten die Appen-
zeller 1401 und 1403.

Hermann Meili

1 Siehe Anhang des sog. WeiBen Buches von Sarnen. Dieses
Buch enthilt die bisher #lteste bekannte Geschichte des Ur-
schweizer Bundes von 1291. Geschrieben wurde diese Chro-
nik um 1470, aber als Kopie mindestens aus zweiter Hand,
so daB die Abfassung des urspriinglichen Textes bedeutend
frither anzusetzen ist. S. Karl Meyer, Urschweizer Befreiungs-
tradition.

2 Grimm, Weist. I S. 4.

3 Grimm, Weist. IV 391.

4 Grimm, Weist. I 166.

5 Grimm, Weist. 1 447.

6 Mohr, Cod. dipl. I Nr. 229, S. 344. — Vgl. auch Statut. i.

fav. principes Heinrich VII.

7Mon. Germ. Hist. LL Sect. II> Nr. 273 Ntr. 1 (328).

8 MGH. Dipl. I Nr. 36, Erlaubnis (!) a. d. Bisch. v. Eichstedt.

? Reichsrechtl. indir. Anerkennung i. Sentenz des Reichs-

hofgerichts aus dem Jahre 1184. MGH. Const.I 297 S. 422.

10 Schrader E., Das Befestigungsrecht (Diss.).

1 MGH. Const. III Nr. 261 S. 255.

Das Tagewerk eines Adeligen
(Fortsetzung aus Nr. 1/1970)

Zwischen zwei Pfdhlen ist ein Kahn festgeklemmt,
mit welchem Ulf jeweilen am frithen Morgen des Frei-
tags ausfihrt, um fiir die herrschaftliche Kiiche die
notigen Fische zu fangen. Sehr stark sei der Bestand,
beantwortet Ulf die Frage seines Herrn; und zwischen
beiden Freunden wird vereinbart, dafl in Bilde eine
Einladung an die Familie des Besuchers zu einem
Fischessen zu ergehen habe.

Nach dieser Inspektion reiten die zwei wieder zur
Burg zuriick, nicht ohne sich auf dem Weg eingehend
iiber das bevorstehende Turnier zu unterhalten. In der
Burg angekommen, wird noch ein kleiner Trunk ge-
nommen; auch das Pferd des Knechtes wird geriistet,
und die Hunde, welche die Riickkehr ihres Herrn in
fremder Begleitung kaum zu erwarten vermochten,
werden losgekettet. Allseitig wird herzlich Abschied
genommen, und alsbald reiten Herr und Knecht zum
Tor hinaus, indes die beiden Hunde bereits, den wohl-
bekannten Weg mit der Schnauze suchend, den Burg-
hiigel hinuntertollen. Langsam werden die Schatten
iiber den Wiesen von den Bdumen und Strauchern lén-
ger und ldnger hingelegt, und die Mondsichel hingt
bereits am blauer gewordenen Himmel, als die Hunde
mit lautem Gejaul den heimatlichen Burghiigel hinauf-
jagen und die Ankunft der Ausfliigler den Bewohnern
ankiinden. Das Tor, welches vorsichtigerweise ge-
schlossen worden war, offnet sich knarrend, und Herr
und Knecht reiten in den Burghof ein.
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Schon hat man im Hof die Kienfackeln in die Eisen
eingeklemmt, und gespenstisch schlittern die Schatten
und Lichter iiber den unebenen Hof. Im Bergfried kni-
stert das Feuer im offenen Herd, und die beiden Migde
tragen gerade das Abendbrot auf. Buben und Médchen
sind noch nicht in ihren Betten, sondern erwarten ge-
spannt den Vater, der doch von seinem Ausritt viel
Neues zu erzidhlen weifl. Und @hnlich geht es Frau
Adelheid; tibergliicklich ist sie, als sie die groe Neuig-
keit vom demnéchst stattfindenden Turnier hort. Noch
ziemlich lang wird am Kamin geplaudert, bis auch das
letzte Scheit langsam in Asche zerféllt. Die Kleinen
werden in ihre Kammern befohlen. Nur murrend ver-
lassen sie den engen Raum, streicheln noch die beiden
Jagdhunde, welche ebenfalls in der Nidhe des verglim-
menden Feuers auf einem Sack liegen, und suchen sich
dadurch die Zeit des Aufbleibens noch ein wenig zu
verldangern.

Radegg SH. Weiteres Beispiel einer Ostschweizer Burganlage
des 12. oder 13.Jahrhunderts. Die ansehnliche, siidlich des
Dorfes Osterfingen im Klettgau gelegene Ruine wurde unter
Aufsicht des Burgenvereins in den Jahren 1936/37 ausgegra-
ben und konserviert. Auf Grund der Grabungsergebnisse er-
stellte Eugen Probst den obigen, gelungenen Rekonstruktions-
versuch.

Auch der Herr und seine Frau steigen nach gerau-
mer Zeit die Blocktreppe ins obere Gemach hinauf,
wahrend die alte Magd die letzten Gluten im Kamin
zusammenschiebt.

Im Hof ist es ebenfalls ruhig geworden; das schwere
Tor ist geschlossen, der groe Querbalken vorgescho-
ben. In den Gesindehiitten ist die Kohle der Herd-
stellen mit Asche iiberdeckt. Kein Wichter lauscht in
die Dunkelheit hinaus, denn unmittelbare Kriegsgefahr
droht nicht, und sollte irgendein Dieb versuchen, die



	Das Befestigungsrecht oder Burgenregal : aus dem soeben im Verlag Fritz Meili, Trogen, erschienenen Werk: "Burgen, Schlösser und Burgherrengeschlechter der Ostschweiz"

